GWO-ANTRAGSPRUFUNG - LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses geman
Artikel 41 der Verfassung fir das Land Nordrhein-
Westfalen zur Priufung der Vorwiurfe gegen Frau
Ministerin Ina Scharrenbach hinsichtlich
Machtmissbrauchs und Mobbings und zur Priifung der
Vorwiirfe, dass Informationen liber besagte Vorgange
seitens der Staatskanzlei und des Ministerprasidenten
bekannt waren und zuriickgehalten wurden (,,PUA -
Ministeriumsfiihrung")

Drucksache 18/19018 - eingebracht 2026-04-28 — Antragsteller: AfD

Verwaltung Arbeitsrecht Demokratie Psychische Gesundheit

ZUSAMMENFASSUNG

Die AfD-Fraktion beantragt die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklarung von
Mobbing- und Machtmissbrauchsvorwiirfen gegen Heimatministerin Ina Scharrenbach und zur Prifung
der Rolle der Staatskanzlei.

KERNFORDERUNGEN
e Einsetzung eines 11-kdpfigen Untersuchungsausschusses
e Priifung von Flhrungsverhalten, Mitarbeiterfluktuation und Krankenstand
o Untersuchung interner Beschwerdemechanismen und der Rolle der Staatskanzlei

BEWERTUNG
2 0 GEMEINWOHL-SCORE
° /10 Ablehnen

Der Antrag zielt auf parlamentarische Aufklarung von Fiihrungsversagen, aber verletzt zentrale GWO-Werte: Er
instrumentalisiert psychische Belastung und Suizidgefahrdung als politisches Druckmittel (VerstoB gegen
Menschenwiirde, D1); ignoriert systemische Verbesserungsvorschldge zugunsten reiner Schuldzuweisung
(keine Solidaritat mit Betroffenen, D2); fehlt jede Verbindung zu 6kologischer Nachhaltigkeit oder sozialer
Gerechtigkeit; und reduziert Transparenz & Mitbestimmung auf Sanktionslogik statt partizipativer Reform (C5,
D5). Ein Feld (C3) erhalt -- wegen der fehlenden Berlicksichtigung von Fiirsorgepflichten als strukturellem
Gemeinwohlprinzip.
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STARKEN & SCHWACHEN

Starken Schwachen
« Klare juristische Grundlage (Art. 41 « Instrumentalisierung von Suizidgefahrdung
Verfassung) ohne Schutzkonzept
o Strukturelle Analyse der Flhrungskultur » Fehlende Beteiligung von Personalrat/
vorgesehen Mitarbeitenden
o Schutzklausel fiir Mitarbeiter (§ VII) » Keine konstruktiven Reformvorschlage, nur
Kontrolle

GWO-MATRIX 5x5
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SCHWERPUNKTE ERKLART

Die wichtigsten positiv und negativ wirkenden Bewertungsfelder mit der jeweiligen Begriindung.

Fiihrung & Organisation Bewertung: -5

Fehlende Integration von Firsorgepflicht als Gemeinwohlgrundsatz

Menschenwiirde & Gesundheit Bewertung: -4

Instrumentalisierung von Selbstgefahrdung und Suizidrisiko ohne Schutzkonzept

m Soziale 6ffentliche Leistung Bewertung: -3

Keine Forderung kollektiver Losungen fiir gesundes Arbeitsklima

Transparenz & Mitbestimmung in Fiihrung Bewertung: -2

Kein Vorschlag zur Demokratisierung von Flihrungsprozessen (z. B. Mitbestimmung bei
Flhrungskraftebewertung)
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PROGRAMM-TREUE PRO FRAKTION

ChuU

WAHLPROGRAMM 0/10

Der Antrag widerspricht zentralen CDU-Positionen: CDU betont Vertrauen in die Regierung (Koalition mit
Grunen), Subsidiaritat und Verantwortung der Ministerin — nicht parlamentarische Demontage. Kein Hinweis
auf Kooperationswillen oder sachliche Aufarbeitung. Der Ton ist konfrontativ, nicht I6sungsorientiert.

Keine wortlich passenden Stellen im Wahlprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

PARTEIPROGRAMM 6/10

CDU-Grundsatzprogramm 2024 betont 'Staat muss funktionieren!" und 'Demokratie braucht Demokraten!'
([Q9]). Dieser Antrag untergrabt Vertrauen in die Exekutive und fordert Polarisierung statt Zusammenarbeit.
Keine Ubereinstimmung.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

SPD

WAHLPROGRAMM 0/10

SPD setzt auf 'sozialen 6ffentlichen Dienst' und 'Attraktivmachung des 6ffentlichen Dienstes' ([Q12]), nicht
auf politische Instrumentalisierung von Mitarbeiterleid. Der Antrag fehlt jede Perspektive auf kollektive
Lésungen, Mitbestimmung oder soziale Absicherung - stattdessen rein repressiv.

Keine wortlich passenden Stellen im Wahlprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

PARTEIPROGRAMM 0/10

Hamburger Programm (2007) betont 'Solidaritat', 'Gerechtigkeit' und 'vorsorgenden Sozialstaat' ([Q15]).
Der Antrag reduziert komplexe Arbeitsbedingungen auf individuelle Schuld, ohne soziale Dimension zu
adressieren. Fundamentaler Widerspruch.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

GRUNE

WAHLPROGRAMM 0/10

Grune fordern explizit 'New Work', 'agile Methoden', 'Verwaltungsinkubatoren' und 'multiprofessionelle
Teams' ([Q16], [Q19]) — also konstruktive Strukturveranderung. Dieser Antrag bietet keinerlei Reformimpuls,
sondern nur Kontrolle und Sanktion. Keine Ubereinstimmung.

Keine wortlich passenden Stellen im Wahlprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

PARTEIPROGRAMM 6/10

Grundsatzprogramm 2020 betont 'Lebendige Demokratie', 'Partizipation' und 'Selbstbestimmung' ([Q17],
[Q19]). Der Antrag entzieht Mitarbeitenden jegliche Mitgestaltungsmdglichkeit und reduziert sie auf
Zeugen. Vollstandiger Widerspruch.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.
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FDP

WAHLPROGRAMM 0/10

FDP setzt auf 'Eigenverantwortung’, 'schlanken Staat' und 'Vertrauen in Fachkompetenz' ([Q21], [Q22]).
Dieser Antrag untergrabt Vertrauen in die Verwaltungsfuihrung und férdert politische Einflussnahme statt
fachliche Selbststeuerung. Keine Ubereinstimmung.

Keine wortlich passenden Stellen im Wahlprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

PARTEIPROGRAMM 0/10
FDP-Grundsatzprogramm 2012 betont 'Freiheit’, 'Verantwortung' und 'Rechtsstaat' ([Q26]). Der Antrag
verletzt Rechte der Betroffenen durch 6ffentliche Diffamierung und fehlende Schutzgarantien. Widerspricht
Kernwerten.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

AfD  ANTRAGSTELLER:IN

WAHLPROGRAMM 9/10

Der Antrag entspricht exakt dem AfD-Kernanliegen 'direkter Demokratie' und 'Kontrolle der politischen
Klasse'. Er nutzt das Instrument des Untersuchungsausschusses gemaB Art. 41 Verfassung NRW - wie im
Wahlprogramm gefordert: 'Volksabstimmungen', 'Starkung direktdemokratischer Elemente' ([Q27]1). Auch
die Kritik an 'Berufspolitikertum' ([Q33]) wird hier operationalisiert.

+Auch die Bildung von Fraktionen und Gruppen in Raten, Kreistagen und Bezirksvertretungen darf nicht
erschwert werden. Analog zu unseren Vorschlagen auf Landesebene wollen wir auch die
direktdemokratischen Elemente in der kommunalen Demokratie starken."

AfD NRW Wahlprogramm 2022, S. 6

PARTEIPROGRAMM 9/10

Das AfD-Grundsatzprogramm 2016 fordert ausdriicklich 'Amtszeitbegrenzung’, 'Wider das
Berufspolitikertum' und 'Trennung von Amt und Mandat' ([Q33], [Q36]). Der Antrag ist ein direktes
Umsetzungsinstrument dieser Forderung — Kontrolle durch Parlament statt Vertrauen in die Exekutive.

,Die Amtszeitbegrenzung von Mandatstragern kann dieser gesellschaftsschadigenden Entwicklung
entgegenwirken und das Machtmonopol..."
AfD Grundsatzprogramm 2016, S. 13
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VERBESSERUNGSVORSCHLAGE

Vorschlag 1 von 3

Original: Der Landtag ist sich der besonderen Schutzbeddrftigkeit der Mitarbeiter bewusst. Er ist bestrebt, in
besonderer Weise darauf zu achten, dass die Personlichkeitsrechte, dienstliche Stellung sowie die korperliche und
psychische Unversehrtheit der Zeugen respektive betroffenen Mitarbeiter gewahrt werden.

Der Landtag stellt sicher, dass alle betroffenen Mitarbeitenden **vor, wahrend und nach dem Verfahren
anonymisierte psychosoziale Unterstltzung erhalten** Zugang zu unabhangigen Ombudsstellen haben und
**keine beruflichen Nachteile** erleiden. Die Beweisaufnahme erfolgt ausschlieBlich in geschlossener
Sitzung mit strengem Datenschutz.

Begriindung: Starkt Menschenwiirde (D1) und Fiirsorgepflicht (C3) — entspricht GWO-Wert 1 und 4; beugt Retaliation vor und
schafft Vertrauen in den Prozess.

Vorschlag 2 von 3

Original: Der Untersuchungsausschuss erhalt den Auftrag, zu klaren, ob strukturelle Defizite im Ministerium ...
problematisches Fihrungsverhalten beglinstigt haben und somit auf systemische Mangel hindeuten.

Der Untersuchungsausschuss erhalt den Auftrag, **konkrete, umsetzbare Empfehlungen fur eine
gemeinwohlorientierte Fihrungskultur zu erarbeiten** u.a. mit Beteiligung von Personalrat, Betriebsrat,
externen Expert:innen fiir Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und Mitarbeitendenvertreter:innen.

Begriindung: Transformiert reine Kontrolle in konstruktive Systementwicklung — starkt Solidaritat (D2), Transparenz &

Mitbestimmung (C5/E5) und 6kologische Nachhaltigkeit der Verwaltungskultur.

Vorschlag 3 von 3

Original: Welche Hilfe lasst die Landesregierung betroffenen, erkrankten und selbstmordgefahrdeten Mitarbeitern und
ehemaligen Mitarbeitern zukommen?

Welche **verbindlichen, finanziell abgesicherten Hilfsangebote** (z.B. kostenfreie Therapie,
Krisenintervention, Rlickkehrbegleitung) stellt die Landesregierung bereit — und wie wird deren Zugang
**parrierefrei, anonym und ohne dienstliche Konsequenzen** gestaltet?

Begriindung: Macht Hilfsangebote konkret, messbar und rechtlich absicherbar - entspricht GWO-Wert 4 (Soziale
Gerechtigkeit) und Wert 1 (Menschenwiirde).

ABSTIMMUNGSERGEBNIS

Mehrheit deckt sich mit GWO-Empfehlung — Empfohlen: Ablehnen; Beschluss: Abgelehnt.

Abgelehnt - MMP18-122
Ja: AfD Nein: CDU FDP GRUNE SPD
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Original-Antrag

Drucksache 18/19018

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemalf Artikel 41 der Verfassun-

Die folgenden Seiten enthalten den unveranderten Originalantrag.
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18. Wahlperiode

28.04.2026

Antrag

der Abgeordneten der Fraktion der AfD

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemaR Artikel 41 der Verfassung fiir das
Land Nordrhein-Westfalen zur Priifung der Vorwiirfe gegen Frau Ministerin Ina Schar-
renbach hinsichtlich Machtmissbrauchs und Mobbings und zur Priifung der Vorwiirfe,
dass Informationen liber besagte Vorgange seitens der Staatskanzlei und des Minister-
prasidenten bekannt waren und zuriickgehalten wurden (,,PUA — Ministeriumsfiihrung*)

. Zusammensetzung
Der Landtag Nordrhein-Westfalen setzt einen aus 11 stimmberechtigten Mitgliedern und einer
entsprechenden Zahl von stellvertretenden Mitgliedern bestehenden Untersuchungsaus-

schuss ein.

Die Verteilung der zu vergebenden Sitze im Untersuchungsausschuss erfolgt folgenderma-
Ren:

CcDhu 4 Mitglieder
SPD 3 Mitglieder
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN 2 Mitglieder
FDP 1 Mitglied
AfD 1 Mitglied

II. Sachverhalt

Am 19. Marz 2026 verdffentlichte das Nachrichtenmagazin SPIEGEL schwere interne Vor-
wirfe gegen die amtierende Heimatministerin des Landes Nordrhein-Westfalen. Frau Ina
Scharrenbach werden Machtmissbrauch, ein autoritérer Fihrungsstil, die Verbreitung von
»2Angst und Schrecken®im Ministerium flr Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung sowie
eine hohe Belastung der Mitarbeiter ihres Hauses vorgeworfen.’

Mitarbeiter sollen in Besprechungen angeschrien und blof3gestellt worden seien. In der Presse
ist von einer realistischen Sorge Uber eine mogliche Selbstgefahrdung einzelner Mitarbeiter
die Rede: ,Es geht um gesundheitsschadigende Umgangsformen, um desastroses Fehlver-
halten. Und um die Sorge, Kolleginnen und Kollegen kdnnten dem Druck und der taglichen
Angst nicht mehr lange standhalten und sich schlimmstenfalls etwas antun.*?

' https://lwww.spiegel.de/politik/deutschland/nrw-ministerin-ina-scharrenbach-mitarbeiter-klagen-ueber-
machtmissbrauch-diese-frau-hat-mich-zerstoert-a-f1d5891c-34a5-45ab-87b7-7a03f9aa671f

2 ksta.de/politik/nrw-politik/mobbing-vorwuerfe-gegen-ina-scharrenbach-nrw-staatskanzlei-lehnt-son-
derermittler-ab-1260889

Datum des Originals: 28.04.2026/Ausgegeben: 05.05.2026
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Laut einschlagiger Medienberichte, etwa von SAT1.NRW,® haben seit Frau Scharrenbachs
Amtsantritt im Jahr 2017 271 Mitarbeiter das Ministerium verlassen. Das ist mehr als die Halfte
der rund 450 Angestellten. 90 der ausgeschiedenen Arbeithehmer seien Ruhestéandler gewe-
sen, was immer noch eine Zahl von mehr als 180 Mitarbeitern ergibt, die das Ministerium ver-
lassen haben, seit Frau Scharrenbach die Leitung ibernommen hat.

Obwohl das Ministerium laut SPIEGEL von einem ,kooperativen Fuhrungsstil“ sprach, gab
Ministerin Scharrenbach ihr Fehlverhalten in einem schriftlichen Statement zu, wobei sie zu-
gleich einen Rucktritt ablehnte. Die Ministerin kiindigte lediglich schwache Konsequenzen an,
etwa eine Personalversammlung oder einen Kummerkasten respektive die Moglichkeit, ,Kritik
an der Arbeits- und Feedbackkultur in meinem Haus anonym &uRern zu kénnen“.*

Seit Bekanntwerden der Vorwurfe halt sich die Landesregierung mit konkreten Aussagen zu-
rick, was etwaige Vorsatze hinsichtlich Aufarbeitung und Besserung der Situation fur die Mit-
arbeiter des Ministeriums in einem zweifelhaften Licht erscheinen lasst. Auch bleibt unklar,
inwieweit der Ministerprasident tber die Vorgange im Ministerium fir Heimat, Kommunales,
Bau und Digitalisierung im Bilde war und ob er trotz Kenntnis untatig blieb oder sogar half, die
vorherrschenden Zustande zu vertuschen.

Zu klaren ist ebenfalls, welche Auswirkungen der durch Frau Scharrenbachs Fuhrungsstil
eventuell entstandene Krankenstand und die erwahnte nachweisbare Mitarbeiterfluktuation
auf die Arbeit des Ministeriums gehabt haben.

lll. Untersuchungsauftrag
1. Themenkomplex: Aufklarung der Vorwiirfe zum Fiihrungsverhalten

Der Untersuchungsausschuss erhalt den Auftrag, zu Uberprifen, ob und in welchem Umfang
Frau Ministerin Scharrenbach im Ministerium fir Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisie-
rung einen unangemessenen, autoritaren und einschichternden Fuhrungsstil ausgetbt und
gegen beamten- und arbeitsrechtliche Firsorgepflichten verstoen hat.

2. Themenkomplex: Untersuchung der Auswirkungen auf die Funktionsfahigkeit des
Ministeriums

Der Untersuchungsausschuss erhalt den Auftrag, zu ermitteln, ob und inwieweit es infolge des
Fuhrungsverhaltens der Ministerin sowie der nachweisbar daraus verstarkten Mitarbeiterfluk-
tuation und eines eventuell erhdhten Langzeitkrankenstands zu Beeintrachtigungen der Ar-
beitsfahigkeit des Ministeriums, Verzdgerungen oder Fehlsteuerungen gekommen ist. Kurz-
und langfristige Ausfalle einer hohen Zahl an Mitarbeitern kbnnen ganze Arbeitsbereiche lahm-
legen und zur Nichteinhaltung von Fristen und Projekten flhren.

3. Themenkomplex: Priifung der internen Kontroll- und Beschwerdemechanismen
Der Untersuchungsausschuss erhalt den Auftrag, zu untersuchen, ob Hinweise, Beschwerden

oder interne Vermerke ordnungsgemaf aufgenommen, dokumentiert und bearbeitet oder ge-
gebenenfalls unterdriickt, verzégert oder unzureichend verfolgt wurden.

3 youtube.com/watch?v=VbcK1Cct89U
4 www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/vorwuerfe-machtmissbrauch-ina-scharrenbach-100.html

2
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4. Themenkomplex: Rolle der Staatskanzlei und des Ministerprasidenten

Der Untersuchungsausschuss erhalt den Auftrag, zu ermitteln, ob und wann die Staatskanzlei
respektive der Ministerprasident Kenntnis von den Vorwtirfen hatte und inwiefern dieser ange-
messen reagiert oder pflichtwidrig untatig geblieben ist.

5. Themenkomplex: Bewertung der Organisations- und Fiihrungsstruktur im Ministe-
rium

Der Untersuchungsausschuss erhalt den Auftrag zu klaren, ob strukturelle Defizite im Ministe-
rium flr Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung problematisches Fiihrungsverhalten
begunstigt haben und somit auf systemische Mangel hindeuten.

6. Themenkomplex: Feststellung politischer und administrativer Verantwortlichkeiten

Der Untersuchungsausschuss erhalt den Auftrag, zu ermitteln, ob individuelles Fehlverhalten
vorliegt und inwiefern eine Abgrenzung zwischen persoénlicher Verantwortung der Ministerin
und moglicher Mitverantwortung weiterer Akteure besteht.

IV. Untersuchungszeitraum

Der Untersuchungszeitraum beginnt am 30. Juni 2017, dem Tag von Frau Scharrenbachs Be-
rufung zur Ministerin fir Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-
Westfalen im Kabinett Laschet und endet am Tag der Einsetzung des Untersuchungsaus-
schusses. Dieser Zeitraum wird dadurch begriindet, dass die Ministerin ab dem zuerst ge-
nannten Zeitpunkt die volle politische und organisatorische Verantwortung flr das Ressort
trug, womit ihr Fihrungsverhalten erstmals dem Untersuchungsgegenstand unterfalit.

V. Fragenkomplexe

Im Rahmen seines Untersuchungsauftrages hat der Untersuchungsausschuss insbesondere,
aber nicht ausschlieBlich, die nachfolgend aufgelisteten Fragen zu klaren:

1. Themenkomplex: Fuhrungsstil und Verhalten der Ministerin

- Welche konkreten Fuhrungspraktiken wurden im Ministerium angewandt?

- Wann gab es erste Hinweise auf autoritéares, unangemessenes oder einschiichterndes
Verhalten?

- In welchen Situationen und gegenuber welchen Hierarchieebenen traten solche Verhal-
tensweisen auf?

2. Themenkomplex: Arbeitsklima und interne Kultur
- Wie stellte sich das Arbeitsklima im Untersuchungszeitraum da?

- Wann gab es erste Hinweise hinsichtlich Angstkultur, Druck und struktureller Uberlas-
tung?
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3. Themenkomplex: Personalfluktuation

- Wie hat sich der Personalbestand innerhalb des Untersuchungszeitraums entwickelt?

- Welche Grinde lagen fir das Ausscheiden von Mitarbeitern im Einzelnen vor?

- Welche Zusammenhange existierten zwischen dem Fuhrungsverhalten der Ministerin
und der erhdhten Mitarbeiterfluktuation?

- Wie hoch ist der Anteil der Langzeiterkrankungen unter den Beschaftigten des Ministe-
riums innerhalb des Untersuchungszeitraums?

4. Themenkomplex: Interne Hinweise

- Wie viele und welche formellen Beschwerden Uber das FUhrungsverhalten von Vorge-
setzten, einschlieldlich der Hausleitung, sind im Untersuchungszeitraum eingegangen,
und in wie vielen Fallen wurden daraus dienst- oder arbeitsrechtliche Mallinahmen ab-
geleitet?

- Wie viele Uberlastungsanzeigen, Gefahrdungsanzeigen oder vergleichbare Meldungen
von Beschaftigten sind im Untersuchungszeitraum im Ministerium eingegangen?

- Wie wurden Uberlastungsanzeigen, Gefahrdungsanzeigen oder vergleichbare Meldun-
gen von Beschaftigten dokumentiert und bearbeitet?

- Wurden Hinweise unterdriickt, verzégert oder nicht weiterverfolgt?

5. Themenkomplex: VerstoRe gegen rechtliche Vorgaben

- Wurde die beamten- und arbeitsrechtliche Firsorgepflicht eingehalten?

- Wurden Vorschriften zur Mitarbeiterfiihrung und zum Arbeitsschutz beachtet?

- Gab es Pflichtverletzungen durch die Hausleitung?

- Wurden Vorschriften zu Gefahrdungsbeurteilungen psychischer Belastungen im Minis-
terium ordnungsgemaf durchgefihrt?

6. Themenkomplex: Rolle der Staatskanzlei

- Wann hatte die Staatskanzlei erstmals Kenntnis von den Vorgangen?

- In welchem Umfang hatte die Staatskanzlei Kenntnis von den Vorgangen?
- Welche MaRnahmen wurden ergriffen oder unterlassen?

- Wurden Aufsichts- und Kontrollpflichten ordnungsgemafl wahrgenommen?

7. Themenkomplex: Parlamentarische Unterrichtung

- Wann und in welchem Umfang wurden der Landtag informiert?
- Gab es Informationsdefizite oder Zurlickhaltungen gegeniber dem Parlament und sei-
nen Abgeordneten?

8. Themenkomplex: Umgang mit den Vorwiirfen

- Welche internen oder externen Aufklarungs- und Aufarbeitungsmafnahmen wurden ein-
geleitet?

- Waren diese MalRnahmen ausreichend und angemessen?

- Gab es Versuche der Einflussnahme auf Aufklarungsvorgange oder interne Ablaufe?

- Welche organisatorischen oder personellen Konsequenzen wurden gezogen?

- Lassen sich seit Bekanntwerden der Vorwirfe Verbesserungen feststellen?
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9. Themenkomplex: Aufarbeitung und Verbesserung der Zustéande fiir Mitarbeiter

- Welche MalRnahmen zur Aufarbeitung der Vorgange hat die Landesregierung aus eige-
ner Kraft angestrengt?

- Welche MalRnahmen plant der Ministerprasident, um die Zustande fir die Mitarbeiter der
Ministerien zu verbessern und Vorgangen wie jenen im Ministerium fur Heimat, Kommu-
nales, Bau und Digitalisierung kunftig vorzubeugen?

- Welche Hilfe lasst die Landesregierung betroffenen, erkrankten und selbstmordgefahr-
deten Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern zukommen?

- Welche messbaren Folgen hatten der eventuell erhdhte Krankenstand und die nach-
weisbar extreme Mitarbeiterfluktuation auf die Arbeit und Effizienz des Ministeriums?

VI. Schlussfolgerungen

Auf dieser Grundlage soll der Untersuchungsausschuss priifen und Empfehlungen geben, ob
und inwieweit Schlussfolgerungen und Konsequenzen

1. aus dem vorliegenden Untersuchungsthema flr Befugnisse, Organisation, Fiihrung und
Arbeitsweise des Ministeriums sowie der nachgeordneten Behodrden gezogen werden
konnen und sollen;

2.  flrdie Ausgestaltung und Wirksamkeit von Fihrungs-, Kontroll- und Beschwerdemecha-
nismen innerhalb der Landesverwaltung zu ziehen sind;

3. im Hinblick auf die Einhaltung arbeits- und organisationsrechtlicher Vorgaben, insbeson-
dere der Firsorgepflicht, gezogen werden kénnen und sollen;

4.  fir den Umgang mit personellen Belastungen, Fluktuation und der Sicherstellung der
Funktionsfahigkeit der Verwaltung gezogen werden kénnen und sollen;

5. fur die Informations-, Kontroll- und Aufsichtspflichten der Staatskanzlei sowie flr die Zu-
sammenarbeit innerhalb der Landesregierung zu ziehen sind;

6. furdie Wahrung der verfassungsmafigen Informations- und Kontrollrechte des Landtags
gezogen werden kénnen und sollen.

VIl. Besonderer Schutz der Mitarbeiter

Der Landtag ist sich der besonderen Schutzbedurftigkeit der Mitarbeiter bewusst. Er ist be-
strebt, in besonderer Weise darauf zu achten, dass die Personlichkeitsrechte, dienstliche Stel-
lung sowie die kdrperliche und psychische Unversehrtheit der Zeugen respektive betroffenen
Mitarbeiter gewahrt werden.

Deshalb verpflichtet der Landtag den Untersuchungsausschuss, die ihm zur Verfligung ste-
henden rechtlichen Mdglichkeiten zum Schutz der Vertraulichkeit, zur Vermeidung von Nach-
teilen im beruflichen Umfeld sowie zur Gewahrleistung eines respektvollen und fairen Um-
gangs im Verfahren zu nutzen und auszuschépfen.
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VIIl. Schlussbericht

Der Untersuchungsausschuss wird beauftragt, soweit mdglich nach Abschluss seiner Unter-
suchungen dem Landtag gemaf § 24 des Gesetzes Uber die Einsetzung und das Verfahren
von Untersuchungsausschissen des Landtags Nordrhein-Westfalen einen Schlussbericht vor-
zulegen.

Sollte ein Schlussbericht nicht vorgelegt werden kénnen, hat der Untersuchungsausschuss
auf Verlangen des Landtages oder der Antragsteller Uber abtrennbare Teile des Einsetzungs-
auftrages dem Landtag einen Teilbericht zu erstatten, wenn die Beweisaufnahme zu diesem
Teil abgeschlossen und der Bericht ohne Vorgriff auf die Beweiswirdigung der ibrigen Unter-
suchungsauftrage madglich ist.

Der Landtag kann darUber hinaus vom Untersuchungsausschuss jederzeit bei Vorliegen eines
allgemeinen &ffentlichen Interesses oder dann, wenn ein Schlussbericht vor Ablauf der Wahl-
periode nicht erstellt werden kann, einen Zwischenbericht Uber den Stand der Untersuchungen
verlangen. Dieser darf eine Beweiswilrdigung nur solcher Gegenstande der Verhandlungen
enthalten, die der Untersuchungsausschuss mit zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen
hat. Der Schlussbericht, der Teilbericht und der Zwischenbericht erfolgen schriftlich.

IX. Einholung externen Sachverstandes

Der Untersuchungsausschuss darf jederzeit externen Sachverstand einholen, sofern dieser
zur Erfillung des Auftrags notwendig ist und im unmittelbaren Sachzusammenhang mit dem
Untersuchungsauftrag steht.

Ebenso darf externer Sachverstand zur Klarung von Fragestellungen in Anspruch genommen
werden, wenn Rechte des Untersuchungsausschusses oder damit in Verbindung stehende
Verfahrensfragen von grundlegender oder auch situativer Notwendigkeit betroffen sind, ohne
deren Beantwortung ein Fortfihren der Untersuchung nicht oder nur mit erheblicher zeitlicher
Verzdgerung moglich ist.

Die hierzu notwendigen Mittel sind dem Ausschuss zu gewahren.

X. Ausstattung und Personal

Dem Untersuchungsausschuss und den Fraktionen werden bis zum Ende des Verfahrens zur
Verfligung gestellt:

1. Allen Fraktionen und den Mitarbeitern des Ausschusses werden die erforderlichen
Raume im Landtag und die entsprechenden technischen Ausstattungen zur Verfigung
gestellt.

2. Dem Ausschuss und der oder dem Vorsitzenden werden gestellt:
a. 1,5 Stellen fir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Laufbahngruppe 2.2 und
b. eine weitere personelle Unterstitzung aus der Laufbahngruppe 2.2 oder 2.1 sowie
aus dem Assistenzbereich.
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3. Den funf Fraktionen im Landtag werden gestellt:
a. Die erforderlichen Mittel fur je 1,5 Stellen fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Lauf-
bahngruppe 2.2 sowie
b. eine Stelle zur Assistenz.

Bezogen auf die Abrechnung kdnnen wahlweise Pauschalbetrage bis zur Verabschiedung des
Untersuchungsausschussberichts je angefangenen Monat der Tatigkeit gewahrt werden. Al-
ternativ werden die Kosten des tatsachlichen Personaleinsatzes abgerechnet.

Dr. Martin Vincentz Christian Loose
Sven W. Tritschler Enxhi Seli-Zacharias
Markus Wagner Andreas Keith

Dr. Christian Blex Carlo Clemens
Klaus Esser Dr. Hartmut Beuker
Zacharias Schalley Thomas Roéckemann



	Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 41 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Prüfung der Vorwürfe gegen Frau Ministerin Ina Scharrenbach hinsichtlich Machtmissbrauchs und Mobbings und zur Prüfung der Vorwürfe, dass Informationen über besagte Vorgänge seitens der Staatskanzlei und des Ministerpräsidenten bekannt waren und zurückgehalten wurden („PUA – Ministeriumsführung“)
	Zusammenfassung
	Bewertung
	Stärken & Schwächen
	Stärken
	Schwächen

	GWÖ-Matrix 5×5
	Schwerpunkte erklärt
	Programm-Treue pro Fraktion
	Verbesserungsvorschläge
	Abstimmungsergebnis


